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5. Brandschutzeinrichtungen und Brandschutzvorkehrungen,
6. die Feuerungsanlagen und Heizräume,
7. die Anordnung und Herstellung der Aufzüge sowie der Treppen, 

Ausgänge und sonstigen Rettungswege,
8. die zulässige Zahl der Benutzer, Anordnung und Zahl der 

zulässigen Sitzplätze und Stehplätze bei Versammlungsstätten, 
Tribünen und Fliegenden Bauten,

9. die Lüftung,
10. die Beleuchtung und Energieversorgung,
11. die Wasserversorgung,
12. die Aufbewahrung und Beseitigung von Abwasser und von 

festen Abfallstoffen,
13. die Stellplätze und Garagen,
14. die Anlagen der Zufahrten und Abfahrten,
15. die Anlagen von Grünstreifen, Baumpflanzungen und anderen 

Pflanzungen sowie die Begrünung oder Beseitigung von Halden 
und Gruben,

16. weitere Bescheinigungen, die bei den Abnahmen zu erbringen 
sind,

17. Nachprüfungen, die von Zeit zu Zeit zu wiederholen sind, und 
die Bescheinigungen, die hierfür zu erbringen sind,

18. den Betrieb und die Benutzung.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten insbesondere für
1. Hochhäuser,
2. Verkaufsstätten,
3. Versammlungsstätten,
4. Bürogebäude und Verwaltungsgebäude,
5. Krankenhäuser, Altenpflegeheime, Entbindungsheime und Säug

lingsheime,
6. Kinderheime und Kindertagesstätten,
7. Schulen und Sportstätten,
8. bauliche Anlagen und Räume von großer Ausdehnung oder mit 

erhöhter Brandgefahr, Explosionsgefahr oder Verkehrsgefahr,
9. bauliche Anlagen und Räume, die für gewerbliche Betriebe 

bestimmt sind,
10. bauliche Anlagen und Räume, deren Nutzung mit einer starken 

Emission schädlicher Stoffe verbunden ist,
11. Fliegende Bauten,
12. Zelte, soweit sie nicht Fliegende Bauten sind,
13. Campingplätze und Wochenendplätze.

§53
Bauliche Maßnahmen für besondere Personengruppen

(1) Bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen, die 
von Behinderten, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern 
nicht nur gelegentlich aufgesucht werden, sind so herzustellen und zu 
unterhalten, daß sie von diesen Personen ohne fremde Hilfe zweck
entsprechend genutzt werden können. § 52 bleibt unberührt.

(2) Absatz 1 gilt nur für die dem allgemeinen Besucherverkehr 
dienenden Teile von

1. Verkaüfsstätten,
2. Versammlungfsiätten einschließlich der für den Gottesdienst 

bestimmten Anlagen,
3. Bürogebäuden und Verwaltungsgebäuden, Gerichten,
4. Schalterräumen und Abfertigungsräumen der Verkehrseinrich

tungen, Versorgungseinrichtungen, Postämter und der Kreditin
stitute,

5. Museen, öffentliche Bibliotheken, Messebauten und Ausstel
lungsbauten,

6. Sportstätten, Spielflächen und ähnlichen Anlagen,
7. öffentliche Bedürfnisanstalten,
8. Stellplätze und Garagen, die zu den Anlagen und Einrichtungen 

nach den Nummern 1 bis 7 gehören.

(3) Für bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen, 
die überwiegend oder ausschließlich von Kranken, Behinderten oder 
alten Menschen genutzt werden, wie

1. Krankenhäuser, Einrichtungen der ambulanten medizinischen 
Betreuung, Sanatorien, Kureinrichtungen,

2. Tagesstätten, Werkstätten und Heime für Behinderte,
3. Altenheime, Altenwohnheime und Altenpflegeheime,

gilt Absatz 1 nicht nur für die dem allgemeinen Besucherverkehr 
dienenden Teile, sondern für alle Teile, die von diesen Personen 
benutzt werden dürfen.

(4) Bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen nach 
den Absätzen 2 und 3 müssen mindestens durch einen Eingang 
stufenlos erreichbar sein. Der Eingang muß eine lichte Durchgangs
breite von mindestens 0,95 m haben. Vor Türen muß eine ausreichen
de Bewegungsfläche vorhanden sein. Rampen dürfen nicht mehr als 
6 V. H. geneigt sein, sie müssen mindestens 1,20 m breit sein und 
beidseitig einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Am Anfang 
und am Ende jeder Rampe ist ein Podest, alle 6 m ein Zwischenpodest 
anzuordnen. Podeste müssen eine Länge von mindestens 1,20 m 
haben. Treppen müssen an beiden Seiten Handläufe erhalten, die über 
Treppenabsätze und Fensteröffnungen sowie über die letzten Stufen 
zu führen sind. Die Treppen müssen Setzstufen haben. Flure müssen 
mindestens 1,40 m breit sein. Ein Toilettenraum muß auch für 
Benutzer von Rollstühlen geeignet sein, er ist zu kennzeichnen.

(5) § 35 Absatz 5 gilt auch für Gebäude mit weniger als sechs 
Vollgeschossen, soweit Geschosse von Behinderten mit Rollstühlen 
stufenlos erreichbar sein müssen.

ä Ausnahmen von den Absätzen 1, 4 und 5 können gestattet 
;n, soweit wegen schwieriger Geländeverhältnisse, ungünstiger 
vorhandener Bebauung oder der Sicherheit der Behinderten oder 

alten Menschen die Anforderungen nur mit einem unverhältnismäßi
gen Mehraufwand erfüllt werden können.

V i e r t e r  T e i l  
Die am Bau Beteiligten

§54
Grundsatz

Bei der Errichtung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung, 
Nutzungsänderung oder dem Abbruch eines Bauwerkes sind der 
Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau 
Beteiligten dafür verantwortlich, daß die öffentlich-rechtlichen Vor
schriften eingehalten werden.

§55
Bauherr

(1) Der Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwachung und Ausfüh
rung eines genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens einen Entwurfs
verfasser (§ 56), Unternehmer (§ 57) und einen Bauleiter (§ 58) zu 
bestellen. Dem Bauherrn obliegen die nach den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften erforderlichen Anzeigen und Nachweise an die Bauauf
sichtsbehörde.

(2) Bei geringfügigen oder bei technisch einfachen baulichen 
Anlagen kann die Bauaufsichtsbehörde darauf verzichten, daß ein 
Entwurfsverfasser und ein Bauleiter nach Absatz 1 bestellt werden. 
Bei Bauarbeiten, die in Selbsthilfe oder Nachbarschaftshilfe ausge
führt werden, ist die Bestellung von Unternehmern nach Absatz 1 
nicht erforderlich, wenn dabei genügend Fachkräfte mit der nötigen 
Sachkunde, Erfahrung und Zuverlässigkeit mitwirken. Genehmi
gungsbedürftige Abbrucharbeiten dürfen nicht in Selbsthilfe oder 
Nachbarschaftshilfe ausgeführt werden.

(3) Sind die vom Bauherrn bestellten Personen für ihre Aufgabe 
nach Sachkunde und Erfahrung nicht geeignet, so kann die Bauauf
sichtsbehörde vor und während der Bauausführung verlangen, daß 
ungeeignete Beauftragte durch geeignete ersetzt oder geeignete 
Sachverständige herangezogen werden. Die Bauaufsichtsbehörde 
kann die Bauarbeiten einstellen lassen, bis geeignete Beauftragte oder 
Sachverständige bestellt sind.


